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domnus Lose eamerarius als Zeuge angegeben (ed. M.-L. Guigue, 
Cartulaire Lyonnais I (Lrjon 1885) 32 Nr. 22). Danach sieht es so 
aus, daß Voso zuerst Kämmerer in Llun^ gewesen ist, der den kar­
dinal Guido auf seiner 2. spanischen Legation begleitet hat, aus der 
Romreise, die er im Auftrag des Legaten unternahm, in Lluntj ge­
wesen ist und sich bei dieser Legation so bewährt hat, daß man ihn 
für die Zwecke der päpstlichen Vermögensverwaltung nach Rom 
berief. Die Mitnahme des Kümmerers von Lluny nach Spanien ist 
bei den großen Interessen der Lluniazenser auf der iberischen Halb­
insel sehr wohl verständlich. 5. 23 Knm. 27 wiederholt G. unrichtige 
Eingaben von heimbucher. Das Stift hieß Saint-Ruf bei Rvignon, 
wo hadrian IV. Abt gewesen ist. Gb Rnastasius IV. dort und nicht im 
Bistum Grleans die gleiche würde begleitet hat, ist sehr unsicher. 
Über hadrian IV. vgl. jetzt auch E. Rlmedingen, Ibe English Pope 
(London 1925). Zu dem Kümmerer Nelior habe ich noch ein inter­
essantes Mandat Urbans III. an das Domkapitel von Laon vom 
15. März 1187 gefunden, das für die Tätigkeit des Kümmerers von 
Bedeutung ist. Ungenau ist es, bei den Rardinaldiakonen von Titeln 
anstatt von viakonien zu sprechen. I. R.

§. Güterbock, Barbarossas ältester Sohn und die Thronfolge 
des Zweitgeborenen, HV5. 29 (1935), 509—540 entscheidet sich bei 
der Erörterung des bekannten Problems im Anschluß an Scheffer­
Boichorst und Giesebrecht und im Gegensatz zu Hofmeister für die 
Erstgeburt Herzog Friedrichs von Schwaben. Den Grund für die 
Bevorzugung des Zweitgeborenen bei der Rönigswahl sieht er nicht 
in etwaigen besonderen geistigen Zähigkeiten Heinrichs oder körper­
lichen Mängeln Friedrichs, sondern in einem Nachgeben Barbarossas 
gegenüber den lvahlansprüchen der Zürsten, insbesondere gegenüber 
dem seit dem Tode Heinrichs V. zur Tradition gewordenen Grundsatz 
der Trennung von Königskrone und schwäbischem Herzogtum. Z. W.

R. Schambach beginnt eine Reihe „Meiner Beiträge zur Geschichte 
Heinrichs des Löwen“ mit einer Untersuchung über den „angeblichen 
Reichstag zu Sperber an Martini 1178“, HVS. 30 (1935), 1—19. 
5. vertritt die Meinung, daß Friedrich I. nach seiner Rückkehr aus 
Italien im herbst 1178 in Spe^er nur mit Heinrich dem Löwen 
zusammengetroffen sei und erst später in Abwesenheit des Herzogs 
einen Reichstag in Ulm abgehalten habe. Diese Annahme scheint 
mir nicht haltbar zu sein. Die entscheidende Stelle bei Arnold von 
Lübeck (II, 10) lautet: reversus est Imperator . , eui occurit dux 
apuä Lpirarn. Iliatas sibi iniurias a äonmo Coloniensi conquestus 
est in xresentia ipsius. tzuod Imperator tune quiäein äissinnilans 
eis enriam inäixit apnd Wormatiam. 5. meint, daß sich die Worte 
in presentia ipsius auf den Kaiser bezögen, vas ist im Zusammenhang 
der Stelle nicht möglich; der ipse kann nicht mit dem Imperator des 
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